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Postulat Angelika Murer Mikolasek und 17 Mitunterzeichnende "Elternbeiträge an die
Familienergänzende Kinderbetreuung"
GR Geschäft Nr. 61/2019; Ergänzende Beantwortung

Ausgangslage

Gemeinderätin Angelika Murer Mikolasek (glp/GEU) und 17 Mitunterzeichnende reichten am
16. Januar 2019 nachfolgendes Postulat ein:

"Elternbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung"

Der Stadtrat wird aufgefordert, Bericht und Antrag für eine Anpassung des larifsystems bzw. des
Elternreglements für die Elternbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderkrippen
und Tageseltern) zu erstellen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern, dass Düben-
dorfer Familien nicht aus finanziellen Gründen gezwungen sind, auf Erwerbstätigkeit zu verzichten,
und negative Erwerbsanreize vermieden werden. Zu überprüfen sind dabei insbesondere:

eine stärkere Berücksichtigung der Mehrkosten des zweiten Kindes und weiterer Knder
die Berücksichtigung des Pensums bzw. der Anzahl notwendigen Betreuungstage in Bezug auf
den Subventionsansatz

Zu berücksichtigen sind Lösungen unter Einhaltung des bestehenden Kostendachs (wobei die heute
bestehenden Subventionen nicht gekürzt werden dürten), als auch solche mit einer Erhöhung des
Kostendachs.

Anzugeben sind auch die für Dübendort erwarteten Kosten entsprechender Massnahmen (unter Be-
rücksichtigung der Anzahl mutmasslich betroffenen Familien).

Begründung:

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist sowohl für die Einzelnen als auch für die Gesellschaft
wichtig. Sie dient der Chancengleich'heit, Gleichberechtigung, Löhngleichheit und der Se/bslbestim-
mung. Dass belde Eltern berufstätig sind, liegt auch im /nferesse des Sfaafes. So machen entspre-
chende lnvestitionen volkswirtschaftlich Sinn (weniger Altersarmut, weniger Sozialkosten, höhere
Steuereinnahmen, Bekämpfung des Fachkräftemangels sowie von Standortnachteilen, Chancenge-
rechtigke it der Kinder).

Nach ausführlicher Analyse der Elternbeiträge der Stadt Dübendort sowie einem detaillierten Ver-
gleich mit anderen Städten (Uster, Zürich, Bern, Luzern) konnten verschieden Mängel bzw. Fehlan-
reize im heutigen Tarifsystem der Stadt Dübendort festgestellt werden. Alles in allem lohnt sich die
Ervverbstätigkeit des zweiten Elternteils für viele Familien in Dübendorf nicht, bzw. sie zahlen sogar
drauf (vom zweiten Einkommen verbleibt ein Negativ-Saldo, die Eltern haben bei Erwerbstätigkeit
beider weniger Geld zur Verfügung, als wenn nur einer arbeiten würde).

Dies rsf insbesondere bei mehreren Kindern der Fall. So bezahlt beispielsweise eine Familie mit (auf
200% gerechnet) maximal möglichen Haushaltseinkommen von brutto Fr. 150'000.00 jährlich mehr
als Fr. 5'000.00 drauf, wenn das zweite Elternteil mit einem 60%o-Pensum arbeiten geht, als wenn
dieses Elternteil gar nicht arbeiten würde - und dies ohne Berücksichtigung der aufgrund des Zweit-
einkommens erhöhten Steuern. Bei einem 4}%o-Pensum resultiert gerade mal ein Ertrag von rund Fr.
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700.00, womit aufgrund erhöhter Sfeuer/asf ebenfalls ein Minus-Saldo verbleibt. Dieser Effekt ent-
steht dadurch, dass das zweite Kind in Dübendort bei der Bemessung des massgebenden Einkom-
mens mit einem zusätzlichen Abzug von lediglich Fr. 3'000.00 berücksichtigt wird, obwohl bereits ein
einziger KrippentagtVVoche/Kind rund Fr. 6'000.00 pro Jahr kostet. ln allen verglichenen Gemeinden
isf dieser Abzug für das zweite Kind durch die Steuerabzüge pro Kind (Fr. 10'300.00 inkl. Versiche-
rungsabzug) bereits "automatisch" um ein Vielfaches stärker berücksichtigt als in Dübendorf.

Weiter führt die fehlende Berücksichtigung des Erwerbspensums bzw. der Anzahl benötigter Betreu-
ungstage dazu, dass sich oft ein höheres Entrerbspensum der Familie (bspw. 160%) nicht mehr lohnt
bzw. aus finanziellen Gründen gar unmöglich wird, weil damit die Grenze der Subventionsberechti-
gung überschritten whd, während bei einem tieferen (bspw. 120%) Pensum und entsprechend tiefe-
rem Gesamteinkommen noch Subventionen bezogen werden können. Die finanzielle Situation einer
Familie isf rndes nicht dieselbe, wenn Fr. 90'000.00 mit 120 Stellenprozenten und einem Betreu-
ungstag erwirtschaftet werden, als wenn hierfür 200 Stellenprozente und fünf Betreuungstage nötig
sind.

lm Ergebnis führt dies dazu, dass viele Eltern von den Subventionen nicht oder in unzureichendem
Mass erfasst werden, obwohl sie mit ihrem Zweit-Einkommen die Betreuungskosten nicht oder nur
kaum decken können.

Diese Effekte sind bei keiner der verglichenen Städte vorhanden. Das zweite Kind whd i.d.R. deutlich
stärker berücksichtigt: Es wird entweder auf das steuerbare Einkommen abgestellt, wodurch automa-
tisch deutlich höhere (steuerliche) Kinderabzüge pro Knd miteinfliessen, oder die Knderabzüge sind
deutlich höher. Auch die Höhe des Erwerbspensums bzw. die Anzahl der notwendigen Betreuungsta-
ge stellt in anderen Städten folgerichtig ein Kriterium für die Berechnung des Ansatzes dar. Selbst im
bürgerlich dominierten Luzern, welche Sfadf rnsgesamt von den verglichenen Städten am wenigsten
subventioniert und ursprünglich "Vorbild" war für unser Sysfem, gibt es keine der erwähnten negati-
ven Ervverbsanreize.

Das Modell von Bern zeigt, dass ein faires Berechnungssysfem nicht kompliziert sein /'nuss.' Die Be-
rechnung des Tarifs ertoQt mittels einfachem Online-Tool anhand der Kriterien Einkommen, Famili-
engrösse, Anzahl Betreuungstage (vgl. https://www.bern.ch/themen/iinder-iunqendliche-und-
familie/kinderbetreuunq/taqesstaetten-fuer-kleinkinder-kitas/tarifrechnerl. Die entsprechende Berech-
nungSformel könnte auch für Dübendorf eine zweckmässigö Lösung sein, unabhängig'davon, wie
ho c h d ie S u bv e ntio n s be iträ g e sch/iessfbh a u sfa I I e n sol I e n.

Die erwähnten Systemfehler bzw. Fehlanreize bestehen in ähnlicher Weise auch in Bezug auf die
Elternbeiträge für die schulergänzenden Angebote. ln diesem Bereich sind die Auswirkungen auf-
grund der grundsätzlich geringeren Kosten jedoch etwas geringer. Zudem gelten bezüglich der schul-
ergänzenden Betreuungsangebote etwas andere Voraussetzungen als bezüglich der familienergän-
zenden Betreuungsangebote. Darum beschränkt sich vorliegendes Postulat (vorerst) auf die familien-
e rg änze nd e n Betre u u ngsa nge bote. "
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Erwägungen

Der Gemeinderat überwies das Postulat von Angelika Murer Mikolasek am 6. Mai 2019 zur Beantwor-
tung an den Stadtrat. Der Stadtrat hat zu eingereichten Postulaten gestützt auf Art. 49 der Geschäfts-
ordnung des Gemeinderates Dübendorf innert sechs Monaten, d.h. im vorliegenden Fall bis spätes-
tens 6. November 2019, schriftlich Bericht zu erstatten. Nach einer mündlichen Zustimmung von An-
gelika Murer Mikolasek zu einer beantragten Fristerstreckung für die Beantwortung bis 20. November
2019 erfolgte eine erste Postulatsbeantwortung mit SRB Nr. 19-448 vom 5. Dezember 20'19.

Beschluss

Das Postulat von Angelika Murer Mikolasek und 17 Mitunterzeichnenden wird wiefolgt beant-
wortet:

Erste Postulatsbeantwortunq vom 5. Dezember 2019

Aufgrund der im Rahmen der ersten Postulatsbeantwortung durchgeführten Abklärungen, die
insbesondere auch einen Vergleich mit ähnlichen Modellen der Städte Lurzern, Bern, Zürich
und Uster beinhalteten, kam der Stadtrat zum Schluss, dass am bestehenden Dübendorfer
Modell festgehalten und deshalb auf eine Überarbeitung des bisherigen Reglements für die El-
ternbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung verzichtet werden soll. Für Detailan-
gaben dazu wird auf den massgebenden SRB Nr. 19-448 vom 5. Dezember 2019 verwiesen.

Gleichzeitig wurde jedoch festgehalten, dass vor der abschliessenden Beurteilung noch ein
Vergleich mit einem grundlegend anderen Modell der Stadt Dietikon vorgenommen werden soll.
Dem Gemeinderat wurde deshalb beantragt, das Postulat bis auf Weiteres aufrecht zu erhalten.

Ergänzende Postulatsbeantwortung (Verqleich mit Modell Stadt Dietikon)

Veroleich mit dem bestehenden und dem neu ab April 2021 aültiqen Reqlement über Beiträqe
der Eltern an die schul- und familienerqänzende Betreuunq in Dietikon

Für den Vergleich sind.die folgenden Unterlagen der Stadt Dietikon herangezogen worden:

- Stadt Dietikon, Reglement über Beiträge der Eltern an die schul- und familienergänzen-
de Betreuung vom 23. Februar 2009 (Stand 29. August 2016)
Stadt Dietikon, Reglement über Beiträge der Eltern an die schul- und familienergänzen-
de Betreuung vom 23. Februar 2009 (Stand 26. Oktober 2O2O),lnkraftsetzung April2O21

ln der folgenden Tabelle sind die gleichen Faktoren, wie in der ersten Postulatsbeantwortung
zum Vergleich mit den Städten Luzern, Bern, Zürich und Uster verwendet worden. Allgemein
kann festgehalten werden, dass die Wohnsitzpflicht bei beiden Städten Voraussetzung ist, um
einen finanziellen Beitrag an die Betreuungskosten zu erhalten.

Die Hervorhebungen in der Tabelle bezeichnen die Veränderungen, die ab April 2021 in Diet-
ikon in Kraft treten.

32019-155



Stadt Dübendorf

Protokoll des Stadtrates

Sitzung vom22.04.2021

Bruttoeinkommen inkl. Fa-
milienzulagen, Ersatzein-
kommen erhaltene Alimen-
te, Wohnpartner (Fr.
15'000)

Gesamte steuerbare
Einkommen vermin-
dert um einen allge-
meinen Abzug, Ab-
zug pro Elternteil,
Abzug pro Kind im
gleichen Haushalt
bzw. bis zum
25. Altersjahr

Gesamte steuerbare
Einkommen zzgl.
E iit k:il11:;r iIt Ii1t (')r i

[i,V{-:i L ir:qr,: t t L; t:iri,if .

tet ra ir:,:tt tlr,' verm i n-
dert um einen allge-
meinen Abzug, Ab-
zug pro Elternteil,
Abzug pro Kind im
gleichen Haushalt
bzw. bis zum 25.
Altersiahr

4% des steuersatzbestim-
menden Vermögens von
dieser Summe wird geleis-
tete Alimente und Familien-
oauschale aboezooen

10% des Fr. 77'000
pro Elternteil über-
steigendes steuerba-
res Vermögen

10% des Fr.77'000
pro Elternteil über-
steigendes steuerba-
res Vermögen

Für ganztägige Be-
treuung in Krippe
Fr. 26.50 je Kind und
Betreuunostao

Für ganztägige Be-
treuung in Krippe
lrr 2:; iiil je Kind und
Betreuunostao

1.12 Promille des
massgebenden Ge-
samteinkommens

1.2ir Promille des
massgebenden Ge-
samteinkommens

vorgegebene Fam ilienab-
zugs-pauschalen
2 Personen Fr. 12'000
3 Personen Fr. 16'000
4 Personen Fr. 19'000
5 Personen Fr. 25'000
Mehr als Fr. 29'000

Allgemeiner Abzug
Fr. 8'000, Abzug pro
Elternteil Fr. 6'000,
Abzug pro Kind im
gleichen Haushalt
und bis zum 25. Al
tersjahr, wenn in
Ausbildung je
Fr.4'000

Allgemeiner Abzug
f1 .J'r.li){t, Abzug pro
Elternteil Fr. 6'000,
Abzug pro Kind im
gleichen Haushalt
und bis zum 25. Al
tdrsjahr, wenn in
Ausbildung je f:r'

5 000
Entscheid bei Krippe %-Gewichtung der

Betreuungs-
anoebote

%-Gewichtung der
Betreuungs-
anqebote

Max. 20 %, je nach Krip-
penreglement

Rabatt auf Monats-
pauschale:
2Kinder 3%
3 Kinder 6%
Ab 4 Kindern 9%

r: rr iii,i I I i

2 Personen min.120o/o
1 Person min.20%

Nicht definiert Nicht definiert

Fr. 30 pro Kind und Tag Fr.26.50 (>18 Mt.)
bzw. Fr.29.15
(<18 Mt.) pro Kind
und Tao

I r 1,l:-l 5rl i iii itill )
t-. .,,", | . ., .. i

(<1:'' t"'1i ) pro Kind
und Taq
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Beim Vergleich der Reglemente von Dietikon und Dübendorf wird ersichtlich, dass es sich um
zwei komplett verschiedene Grundlagen handelt. Gemeinsam ist die Berücksichtigung des
Vermögens und der Haushaltsgrösse bei der Berechnung des Elternbeitrages. Politisch festge-
legt ist in beiden Modellen eine Grenze für die minimalen- bzw. maximalen Beiträge für die Be-
treuungsangebote.

Modell Dietikon

Fe stleg u ng Koste n de r Betre uu ng sange bote

ln diesem Modell wird durch die Stadt der Preis für den ganztägigen Besuch der Krippe festge-
legt. (Fr. 110 bzw. Fr. 121), was 100 o/o entspricht. Daraus wird für jedes Betreuungsangebot
eine %-Gewichtung vorgenommen und der Preis festgelegt.

Fe stleg u ng Elte rn be itrag

Das Elternbeitragsreglement basiert auf einem Tarifsystem, das bei der Berechnung von einem
Normbeitrag aus geht, der sich aus dem Basis- und dem Einkommensanteil zusammensetzt
und je nach in Anspruch genommenem Angebot gewichtet wird. Der Basisanteil für eine ganz-
tägige Betreuung in Kinderkrippen wird im Reglement festgelegt. Für den Einkommensanteil
wird das massgebende Einkommen (gesamte steuerbare Einkommen zzgl. Anteil steuerbares
Vermögen vermindert um die vorgesehenen Abzüge) ermittelt und mit einem festgelegten
Promilleanteil multipliziert. Die Summe aus Basisanteil und Einkommensanteil ergibt multipli-
ziert mit der Gewichtung des Betreuungsangebotes den Elternbeitrag pro Tag.

Veränderungen aktuell und ab April 21

Eine Anderung des Elternreglementes war angezeigt, da Dietikon mehr Eltern finanziell unter-
stützen möchte. Laut Auskunft der zuständigen Stelle ist die Berechnungsgrundlage sehr kom-
plex und schwierig nachvollziehbar. Bei der Überarbeitung wurden zusammen mit einer exter-
nen Firma verschiedene Faktoren angepasst und verändert, über die einzelnen Veränderungen
wurde im Detail keine Auskunft erteilt, da es ein Gesamtsystem ist. Grundsätzlich wollte man
die sozial Schiruachen mehr und die höherän Einkommen früher nicht rhehr unterstützen.

Modell Dübendorf

Fe stleg u ng Koste n d er Betre uu ng sange bote

Der festgelegte maximale Beitrag pro Kind und Einrichtung entspricht dem jeweiligen kosten-
deckenden Tagessatz, der im Elternbeitrag festgelegt ist.

Fe stleg u ng Elte rn be itrag

Das massgebende Einkommen (Bruttoeinkommen) und massgebende Vermögen wird ermittelt
und die Haushaltsgrösse sowie der Geschwisterrabatt einbezogen. Mit der Beitragstabelle wird
unter Berücksichtigung der Erwerbstätigkeit der Elternbeitrag ermittelt. Die verschiedenen Be-
treuungszeiten werden mit einem Prozentanteil des Tagessatzes verrechnet.
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Kostenverqleich

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass es wichtig ist, sich für ein Berechnungsmodell
zu entscheiden und dann die entsprechenden Parameter festzulegen. Dabei müssen die poli-
tischen Rahmenbedingungen bei beiden Modellen beraten und bestimmt werden.

Ein offensichtlicher Unterschied liegt sicher in der Berechnung des massgebenden Einkom-
mens, wo in Dübendorf auf Basis des Bruttoeinkommens, in Dietikon vom steuerbaren Ein-
kommen ausgegangen wird. Ebenso wird im Modell in Dietikon der Anteil der Erwerbstätigkeit
der Eltern nicht mitberücksichtigt.

Die finanziellen Auswirkungen bei einem allfälligen Wechsel zum Modell Dietikon könnten erst
nach Vorliegen eines diesbezüglichen Grundsatzentscheides abgeschätzt werden, mit dem die
Erarbeitung eines auf dem neuen Modell basierenden neuen Elternbeitragsreglements verbun-
den wäre. Gleichzeitig könnte dann auf Grund der laufenden Betreuungsverhältnisse eine
Hochrechnung der finanziellen Auswirkungen vorgenommen werden. Sodann gilt es zu beto-
nen, dass es sich dabei immer um eine Momentaufnahme handelt, da die Auszahlung der
Subventionsbeiträge der Stadt für die Krippenplätze abhängig von den Einkommensverhältnis-
sen der Erziehungsberechtigten und der Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist und diese stark
schwanken können.

Ein verlässlicher Kostenvergleich zwischen beiden Modellen ist somit gestützt auf die aktuell
zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht möglich.

Zusätzliche Fraoen der n zrr aclministrafiven Akrläufen

lm Juni 2019 sind von der Postulantin drei zusätzliche Fragen zu administrativen Abläufen im
Bereich der familienergänzenden Betreuung eingereicht worden, deren Beantwortung im Rah-
men der vorliegenden, ergänzenden Postulatsbeanwortung erfolgt:

(Die im Folgenden genannten Artikel beziehen sich auf das Elternbeitragsreglement der Stadt
Dübendorf vom 1. Januar 2013)

Frage 1 Die erste Frage beschäftigt sich mit dem Einreichen von Subventionsanträgen, die
heute bei den Kitas eingereicht werden müssen. Es sfe//f sich die Frage, ob dies
ein unnötiger administrativer Aufwand bei den Kitas ist. Ebenso haben die lnstitu-
tionen Einblick in die finanzielle Lage der Eltern und die Postulantin fragt sich, ob
so datenschutzrechtliche und rechtsstaatliche Vorgaben verletzt werden. Ebenso
können mit diesem Verfahren die Eltern nicht sicherstellen, dass ihr Antrag auch
an die Abteilung Sozrales der Stadt Dübendorf weitergeleitet wird und es sfehf
ihnen kein Rechtsmittel zur Verfügung.

Antwort

Artikel 7 Auskunftspflicht der Eltern

Mit der Unterzeichnung des Gesuchs/Anmeldeformular bzw. der Betreuungs- und
Elternvereinbarung geben die Eltern ihr Einverständnis, dass die zuständige jewei-
lige Berechnungsstelle Einsicht in diejenigen Personendaten nehmen darf, die für
die Berechnung des Elternbeitrages notwendig sind (2.B. Steuerdaten, Daten der
Einwohnerdienste u.a.). Werden Unterlagen, die für die Berechnung des Elternbei-
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trages benötigt werden von den Eltern nicht beigebracht, so wird der Maximaltarif
verrechnet.

Artikel 10 Berechnung der Elternbeiträge / zuständige Sfe//e

Eine Berechnung des Elternbeitrages erfolgt durch die zuständige Stelle bei der
Kinderbetreuungsinstitution, welche mit der Stadt Dübendorf eine Leistungsver-
einbarung abgeschlossen hat. Die lnstitution rechnet monatlich im Voraus mit der
Abteilung Soziales der Stadt Dübendorf ab.

Gestützt auf Art. 7 und 10 des Beitragsreglements erlauben die Eltern mit ihrer
Unterschrift auf dem Antragsformular, dass die zuständige Berechnungsstelle Ein-
sicht in die Personendaten nehmen darf. Die Stadt Dübendorf hat sich entschie-
den und im Reglement festgehalten, dass die Berechnung des Elternbeitrages
durch die zuständige Kinderbetreuungsinstitution geprüft und diese die Rechnun-
gen an die Eltern und die Stadt verschickt. Somit werden die Richtlinien des Da-
tenschutzes eingehalten. Weiter ist in der Leistungsvereinbarung festgehalten,
dass die Stadt Dübendorf die Unterlagen und die Berechnung der Elternbeitrags-
berechtigung überprüft. Die Stadt teilt die positiven und die negativen Entscheide
mit.

Die von der Postulantin erwähnte Möglichkeit, dass die Anträge wie z.B. in den
Städten Wallisellen oder Zürich direkt an die Stadtverwaltung gelangen, besteht
aber grundsätzlich auch in Dübendorf. Es wäre möglich, das Antragsformular di-
rekt auf der Homepage der Stadt Dübendorf aufzuschalten und es so mit den be-
nötigten Unterlagen an die Sozialabteilung Dübendorf einzureichen. Dies würde
sicherstellen, dass die Anträge direkt zur Stadt gelangen. Die Abteilung Soziales
könnte den lnstitutionen die Subventionsberechtigung mitteilen und die lnstitutio-
nen die Rechnungen an die Eltern und die Stadt verschicken. Dies würde dann
aber entsprechende Ressourcen in der Stadtverwaltung für die Prüfung der Anträ-
ge benötigen. Ebenfalls müssten die obengenannten Artikel 7 und 10 des aktuel-
len Reglements angepasst werden.

ln der zweiten Frage wird das Thema der verlangten Unterlagen beleuchtet. Wo
ist geregelt, auf welche Unterlagen bei der Berechnung der Subventionen abge-
stützt wird und wie wird sichergestellt, dass diese den aktuellen Verhältnissen ent-
sprechen?

Antwort:

Artikel 4.1 Massgebendes Einkommen und Vermögen

Die Berechnung bzw. Festsetzung des Elternbeitrages richtet sich nach einem
massgebenden Einkommen und Vermögen sowie nach der Haushaltsgrösse.
I]
Ermittelt wird das Einkommen und Vermögen aufgrund der von den Eltern vorge-
legten aktuellen Einkommens- und Vermögensnachweise (2.B. Lohnabrechnun-
gen, Taggeld-, Renten-, Alimenten-, Unterhaltszahlungs-Nachweise, Stipendien,
aktuelle Kontoauszüge Bank/Post u.a.)
I]
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Artikel 9 Neuberechnung des Elternbeitrages (Revision)

Eine Neuberechnung des Elternbeitrages erfolgt mindestens einmal jährlich

- Bei einer rechtzeitig, d. h. innert 30 Tagen auf Ende eines Monats, gemel-
deten Anderung des Betreuungsverhältnisses, wobei der Elternbeitrag auf
den der Anderung folgenden Monat hin angepasst wird

- Bei einer rechtzeitig, d. h. innert 30 Tagen, gemeldeten Anderung der Fami-
lienverhältnisse, die einen Einfluss auf die Berechnung des Elternbeitrages
haben, wobei der Elternbeitrag auf den der Anderung folgenden Monat hin
angepasst wird

- Bei einer rechtzeitig, d. h. innert 30 Tagen, gemeldeten wesentlichen und
dauerhaften Veränderung der finanziellen Verhältnisse, wobei der Elternbei-
trag auf den der Anderung folgenden Monat hin angepasst wird.

Eine Neufestlegung des Elternbeitrages infolge Anderung des Einkommens erfolgt
nur, wenn sich die Bruttolohnsumme der Eltern um eine Stufe gemäss Beitragsta-
belle verändert. Erfolgt der Eintritt des Kindes erst ab Oktober des laufenden Jah-
res, so wird keine Revision im Eintrittsjahr durchgeführt.

Ergibt die Neuberechnung, dass der Elternbeitrag infolge Veränderung der Famili-
enverhältnisse und/oder der Einkommens- und/oder Vermögenssituation zu redu-
zieren oder einzustellen ist, so erfolgt die Anpassung bei verspäteter, d. h. nicht
innert 30 Tagen erfolgter Meldung, auf den der Meldung folgender Monat. Es er-
folgt keine rückwirkende Auszahlung oder Verrechnung der Elternbeiträge.

Die Eltern verpflichten sich, die jeweils relevanten Unterlagen ohne Aufforderung
jährlich Ende März den familienergänzenden lnstitutionen einzureichen, damit ei-
ne Neuberechnung vorgenommen werden kann. Werden die vereinbarten Unter-
lagen bei Veränderung des Elternbeitrages nicht termingerecht eingereicht, wird
ab dem Folgemonat die Beitragszahlung ohne Anspruch auf Rückvergütung ein-
gestellt.

Die relevanten Unterlagen für die Revision umfassen:
Antrag, Lohnabrechnungen, Taggeld-, Renten-, Alimenten-, Unterhaltszah-
lungs-Nachweise, aktuelle Kontoauszüge Bank/Post der erwerbstätigen
Kindselterh der letzten drei Monate.

Die Anpassung des Elternbeitrages erfolgt auf den ersten Tag des Monats nach
der Meldung. Bei unterlassener Meldung höherer Einkommens- und Vermögens-
verhältnis.se erfolgt eine rückwirkende Neuberechnung des Elternbeitrages ab Da-
tum der Anderung. Die Verrechnungsstellen fordern die geschuldeten Elternbei-
träge nach.

Somit kann festgehalten werden, dass festgelegt ist, welche Unterlagen die Erzie-
hungsberechtigten für den Subventionsantrag benötigen und in Artikel 9 ist auch
beschrieben, wie auf eine Veränderung zeitnah eingegangen wird. Selbstver-
ständlich setzt dies voraus, dass die lnstitutionen die abgeänderten an sie einge-
reichten Unterlagen an die Abteilung Soziales weiterleiten. Unter anderem auf-
grund der gesellschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren, scheinen jedoch
punktuelle Anpassungen bei den eizureichenden Unterlagen sinnvoll.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle wird bestätigt, dass alle Gesuche
ob positiv oder negativ begleitet an die Stadt Dübendorf weitergeleitet werden.
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Bei der dritten Frage geht es um die variablen Einkommen. Die Postulantin führt
aus, dass die Subventionsbeiträge beivariablem Einkommen (Eltern im Stunden-
lohn) rückwirkend angepasst werden, was einen Verwaltungsaufwand bei Krippe
und Stadt darstellt. Ebenso fragt sie, ob für diese Nachzahlungen die Krippen haf-
ten, was ein Unsicherheitsfaktor darstelle.

Antwort:

Artike I 4. 3. Abwe ichu nge n, Ei nze lfäl le

Zeigt es sich, dass die angenommenen Berechnungsgrundlagen nicht den aktuel-
len Gegebenheiten entsprechen oder entsprochen haben, so sind Rückforderun-
gen oder Rückzahlungen möglich. Korrekturen sind auch dann möglich, wenn sich
der Umfang der Erwerbtätigkeit und der Umfang der in Anspruch genommenen
Betreuung erheblich unterscheiden.

Artikel 9 Neuberechnung des Elternbeitrages (Revision)

tl
Eine Neufestlegung des Elternbeitrages infolge Anderung des Einkommens erfolgt
nur, wenn sich die Bruttolohnsumme der Eltern um eine Stufe gemäss Beitrags-
reglement verändert.

t..l

Nach aktuell gültiger Beitragstabelle (Dezember 2016) würde dies bedeuten, dass
es eine Anderung des massgebenden Einkommens um > Fr. 5000 braucht, um
eine Neufestlegung zu beantragen.

Artikel 10 Berechnung Elternbeiträge / zuständige Stelle

Eine Berechnung des Elternbeitrages erfolgt durch die zuständige Stelle bei der
Kinderbetreuungsinstitution, welche mit der Stadt Dübendorf eine Leistungsver-
einbarung abgeschlossen hat. Die lnstitution rechnet monatlich im Voraus mit der
Abteilung Soziales der Stadt Dübendorf ab.

Die lnstitutionen und die Eltern haben'in der geltenden Regelung'die positiven
sowie die negativen Auswirkungen zu tragen, falls sich das massgebende Ein-
kommen der Eltern um mehr als Fr. 5000.00 verändert. lm aktuellen Reglement ist
festgelegt, dass es die Pflicht der Eltern ist, sich zu melden, falls sich ihre finanzi-
ellen oder familiären Verhältnisse ändern. Die Schwelle für eine Veränderung ist
mit Fr. 5000.00 relativ tief angesetzt und es könnte überlegt werden, diese
Schwelle zu erhöhen um den administrativen Aufwand zu reduzieren. Ebenso
kann, wie von der Postulantin angeregt, statt des Stufenanstiegs ein prozentualer
Anteil des Einkommens festgelegt werden. Dies würde eine Anpassung des Arti-
kels 9 bedingen.
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Fazit

ln Ergänzung der ersten Postulatsbeantwortung vom 5. Dezember 20'19 ergibt sich die ab-
schliessende Beantwortung wie folgt:

Die vorgenommenen Abklärungen und Vergleiche mit den verschiedenen Modellen anderer
Städte und Gemeinden haben gezeigt, dass das aktuelle Reglement über die Elternbeiträge an
die familienergänzende Kinderbetreuung der Stadt Dübendorf eine geeignete Grundlage dar-
stellt, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern. Gleichzeitig ist jedoch u.a. aus
der Praxiserfahrung festzustellen, dass zumindest punktuelle Anpassungen des heutigen Bei-
tragsreglements durchaus angezeigt sind. Der Stadtrat wird deshalb eine Revision des aktuel-
len Reglements in Angriff nehmen. Dabei wird auch die Überprüfung materieller Eckwerte, wie
diese im Postulat in Form von zwei Beispielen erwähnt werden, miteinzubeziehen sein. Unter
Berücksichtigung des mit der Revision des Betriebsreglements verbundenen Aufwandes, wird
dem Gemeinderat eine entsprechende Vorlage bis spätestens zum 31.Mär22022überwiesen.

lm Sinne der vorstehenden Postulatsbeantwortung wird eine Vorlage für die Revision des ak-
tuellen Beitragsreglements für die familienergänzende Kinderbetreuung ausgearbeitet. Dem
Gemeinderat wird dabei bis spätestens 31. Mär22022 Bericht und Antrag erstattet.

3. Dem Gemeinderat wird die Aufrechterhaltung des Postulats beantragt.

Mitteilung durch Protokollauszug

Angelika Murer Mikolasek, Gemeinderätin
Gemeinderatssekretarial - z.H. des Gemeinderates (öffentl icher Beschluss)
Stadtschreiber
Akten

Stadtr Dübendorf

,"[*
Stadtpräsident Stadtschreiber

Kunz
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